
1. Dokumentieren und Melden  

     

Fotogra� eren von Schriftzug und Tatort – 
Tag, Uhrzeit, Örtlichkeit notieren.

      

Meldung / Anzeige nimmt jede Polizeidienststelle 
 entgegen.

Bei akuter Gefahr 110 anrufen – z.B. wenn die Täter*innen gerade 
aktiv sind und sich eine Gefahrenlage entwickelt. 

Bei Schmierereien auf Privatgelände, die eine strafrechtliche 
Relevanz aufweisen, kann zusätzlich zur Meldung bei der Polizei, 
der Sachverhalt auch der Ortspolizeibehörde gemeldet werden: 
31.polizeibehoerde@mannheim.de

  

 Seitens der Ortspolizeibehörde werden die Eigentü-
mer*innen angeschrieben und zur zeitnahen Beseitigung 
auf gefordert.

   

 Bitte unbedingt beachten: Bezüglich Entfernung 
 Freigabe durch Polizei abwarten!

2.  Tatorte – Zuständigkeiten 
 bezüglich  Entfernung

     

Zum ö� entlichen Raum zählen: Städtische 
 Gebäude (eingeschränkt), Flächen im ö� entlichen 
Raum,  Brückenpfeiler, ö� entliche Gehwege, 

Laternenpfähle, Verkehrsschilder sowie Parks und Parkbänke, 
Spiel plätze und -geräte. 

Kundencenter Stadtraumservice: 115 oder 0621/293-8166 bzw. 
per Mail: stadtraumservice@mannheim.de

3.  Präventionsmaßnahmen / 
Beratung

Kontakt: Referat Prävention beim 
 Polizeipräsidium Mannheim 

  Tel.: 0621-174 1201
oder E-Mail: mannheim.pp.praevention@polizei.bwl.de

Angebot: umfangreiche Präventionsmaßnahmen, wie auch 
Konzepte in Sachen Extremismus-Prävention für Institu-
tionen, als auch Schulen im betro� enen Stadtteil.

4.  Nachbetreuung für von 
einer Straftat Betro� ene
(falls gewünscht)

Weißer Ring Beratungsstelle für Opfer einer Straftat:
Außenstellenleitung Mannheim: Ralf Maudanz 
Mobil:  0175/7030656
E-Mail:  mannheim@mail.weisser-ring.de
Homepage:   https://mannheim-baden-wuerttemberg.

weisser-ring.de/ 

Leuchtlinie Beratung für Betro� ene von rechter Gewalt 
in Baden-Württemberg:
Telefon:  0711 888 999 32
Beratungshotline:  0711 888 999 33
E-Mail:  info@leuchtlinie.de
Homepage:  http://www.leuchtlinie.de

REAKTIONSSCHEMA
HASS-BOTSCHAFTEN
ODER VERFASSUNGS-
WIDRIGE SYMBOLE

IM ÖFFENTLICHEN RAUM 
ODER AUF PRIVATGELÄNDE

Was kann 
ich tun?

Bündniskoordinierungsstelle


